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I . Regelungen der
Schweigepflicht

Die ärztl iche Schweigepfl icht
ist zentrale Pfl icht im Rahmen
der ärztl ichen Berufsaus-
übung. Normierung erfährt sie
an verschiedenen Stel len.
Maßgeblich für Sanktionie-
rung falscher Entscheidungen
des Arztes ist nicht nur § 9
Berufsordnung Nordrhein
(Entsprechungen in al len an-
deren Berufsordnungen), son-
dern namentl ich § 203 StGB.
Der Verstoß gegen die ärzt-
l iche Schweigepfl icht, mithin
die Offenbarung von solchen
Geheimnissen, von denen der
Arzt im Rahmen der Berufs-
ausübung Kenntnis erlangt
hat, stel lt eine Straftat dar, die
mit Geldstrafe oder mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr
sanktioniert werden kann. Aus
diesem Grunde ist die Ver-
pfl ichtung zur Verschwiegen-
heit dringend und genau zu
beachten. Korrespondierend
mit der Schweigepfl icht be-
steht ebenso ein Schweige-
recht, das etwa im Rahmen
des Strafprozesses als Zeug-
nisverweigerungsrecht
normiert ist, § 53 StPO.

Die ärztliche Schweigepflicht
I I . Gegenstand der
Schweigepflicht

Der Arzt ist berechtigt und
verpfl ichtet über solche Infor-
mationen Sti l lschweigen zu
bewahren, über die er im
Rahmen seiner ärztl ichen Be-
rufsausübung Kenntnis er-
langt hat. Das bedeutet, nicht
nur solche Informationen un-
terl iegen der ärztl ichen
Schweigepfl icht, die aus-
drücklich offenbart werden,
sondern auch solche, von
denen er – quasi als Neben-
produkt seiner Tätigkeit –
erfährt.

Die Schweigepfl icht besteht
gegenüber jedem Dritten. Also
auch gegenüber dem Ehepar-
tner, anderen Angehörigen,
ggf. den Eltern oder auch
mitbehandelnden Ärzten.
Innerhalb der Praxis des Be-
handlers ist die Schweige-
pfl icht nicht nur von den
Ärzten, sondern auch von je-
dem Mitarbeiter und jeder
Mitarbeiterin zu beachten.
Hier ist insbesondere bei Ge-
sprächen am Empfang darauf
zu achten, dass andere Pa-
tienten nicht die Möglichkeit

haben, von sensiblen In-
formationen Kenntnis zu er-
langen.

Im allgemeinen Praxisal ltag
dürfte die Einhaltung der
Schweigepfl icht für jeden Arzt
selbstverständl ich sein. Mit-
unter können jedoch Situa-
tionen auftreten, die eine
nähere Auseinandersetzung
mit der Thematik erfordern,
um die richtigen Entschei-
dungen im Umgang mit Pa-
tienteninformationen treffen
zu können. Insbesondere bei
der Frage, wie und wann der
Patient auf die Schweige-
pfl icht verzichten kann und
bei Auskunftsersuchen Dritter,
etwa Versicherungen, KVen
usw.

I I I . Entbindung von der
Schweigepflicht

Dem Arzt sind Angaben über
die Schweigepfl icht betref-
fende Informationen jeden-
fal ls dann erlaubt, wenn der
Patient von der Schweige-
pfl icht entbindet.

Die Schweigepfl ichtentbin-
dungserklärung ist aus-
schl ießlich durch den betrof-
fenen Patienten zu ertei len.
Die Erklärung kann nicht
durch Angehörige ertei lt wer-
den – auch nicht postmortal.
Vielmehr hat der Arzt in
diesem Falle, wird die Bitte
der Auskunft an ihn heran-
getragen, den mutmaßlichen
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Willen des Patienten seiner
Entscheidung über die Aus-
kunftsertei lung zugrunde zu
legen. Insoweit bedarf es
einer Auseinandersetzung des
Arztes mit dem vor seinem
Tod geäußerten oder aus
seinem Verhalten zu erken-
nenden Wil len des Patienten.

Im Falle der Auskunftsertei-
lung über den Behandlungs-
fal l eines Minderjährigen ist zu
prüfen, ob inwieweit die Ent-
bindungserklärung der Eltern
oder des Minderjährigen
selbst erforderl ich ist. Insoweit
ist auf die Einsichtsfähigkeit
des Betroffenen abzustel len.
Soweit dieser seine Erkran-
kung, deren Behandlung und
Konsequenzen selbst erfas-
sen und verstehen kann, be-
darf es seiner eigenen Er-
klärung hinsichtl ich der Ent-
bindung von der Schweige-
pfl icht. In der Regel dürfte das
ab dem 1 5. Lebensjahr in
Erwägung gezogen werden.
In diesem Falle besteht im
Übrigen auch die Pfl icht zur
Verschwiegenheit gegenüber
den Eltern.

Es bedarf nicht notwendiger-
weise einer schriftl ichen Er-
klärung des Patienten, um
von der Schweigepfl icht zu
entbinden. Die Entbindungs-

erklärung ist nicht form-
bedürftig. Vielmehr kann sie
auch mündlich ertei lt werden.
Der Beweis im Streitfal l ist
aber deutl ich einfacher zu
führen, soweit eine schriftl iche
Erklärung des Patienten vor-
l iegt. Wo es also möglich ist,
empfiehlt sich die Einholung
einer schriftl ichen Erklärung.
Im Übrigen sollte die Abgabe
der Entbindungserklärung des
Patienten gründlich dokumen-
tiert werden und unter Hin-
zuziehung eines Zeugen er-
klärt werden.

IV. Einzelfälle

Gegenüber der Sozialver-
sicherungsträger bestehen für
die behandelnden Ärzte Aus-
kunftsverpfl ichtungen, soweit
die Versicherungen im Rah-
men ihrer gesetzl ichen Auf-
gabenwahrnehmung um Aus-
kunft ersuchen und eine ge-
setzl iche Zulassung der Aus-
kunftsertei lung vorgesehen
ist, § 1 00 SGB X. Hier gelten
beispielsweise §§ 201 , 203
SGB VII für den Bereich der
Unfal lversicherung (also ge-
genüber Trägern der gesetz-
l ichen Unfal lversicherung und
den Berufsgenossenschaften)
oder § 276 SGB V im Bereich
der gesetzl ichen Krankenver-

sicherung (Auskunftspfl icht
gegenüber dem MDK). Zu
berücksichtigen sind in die-
sem Zusammenhang immer
die Grenzen der Auskunft auf
den Einzelfal l . Es besteht kein
umfassender Anspruch auf
Auskunftsertei lung über sämt-
l iche bekannt gewordenen
Informationen, sondern dieser
ist immer auf den Zweck der
einzelnen Anfrage beschränkt.

Gegenüber privaten Versiche-
rungsgesellschaften hingegen
bestehen keine Auskunfts-
ansprüche, so dass insoweit
jedenfal ls die Einwil l igung des
Patienten einzuholen ist.

Es kann schließlich eine Ver-
pfl ichtung bestehen, Strafver-
folgungsbehörden über solche
Informationen zu unterrichten,
die ordnungsrechtl iche oder
strafrechtl iche Relevanz ber-
gen.

Stel lt der Arzt etwa fest, dass
ein Patient aufgrund seines
Gesundheitszustandes nicht
mehr in der Lage ist, ein
Kraftfahrzeug im Straßenver-
kehr zu führen, besteht grund-
sätzl ich zunächst die ärztl iche
Schweigepfl icht, so dass eine
Meldung des Patienten bei
den Behörden ausscheidet.
Soweit die Einholung einer
Schweigepfl ichtentbindungser
klärung wegen der für den
Patienten drohenden Kon-
sequenzen nicht erfolgs-
versprechend ist, besteht für
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den Arzt in engen Grenzen
dennoch die Möglichkeit, die
Angelegenheit anzuzeigen. Er
ist zunächst verpfl ichtet, den
Patienten umfassend über
seinen Gesundheitszustand
und dessen Folgen für seine
Fahrtüchtigkeit aufzuklären.
Ist für den Arzt sodann er-
sichtl ich, dass sich der be-
treffende Patient dennoch
weiterhin am Straßenverkehr
betei l igen wird, so kann er
nach gründlicher Interessen-
abwägung eine entsprech-
ende Meldung bei der Be-
hörde abgeben und auf
seinen Verdacht der Fahr-
untüchtigkeit hinweisen, so-
weit die Interessen der Allge-
meinheit den Interessen des
Patienten überwiegen.

Erfährt der Arzt von der Pla-
nung bestimmter Straftaten,
so ist er im Rahmen des §
1 38 StGB dazu verpfl ichtet,
hiervon Mittei lung zu machen.
Im Falle einer bereits be-
gangenen Tat, von der der
Arzt Kenntnis erlangt, ist zu
unterscheiden und eine
umfassende Abwägung der
hier kol l idierenden Interessen
vorzunehmen. Betroffen sind
insoweit das Strafverfolgungs-
interesses des Staates und
das Geheimhaltungsinteres-
ses – also letztl ich das Per-

sönlichkeitsrechts – des Pa-
tienten. Maßgeblich für die
Abwägung sind Art des ver-
letzten Rechtsgutes, die
Schwere der Tat und der
„Fortschritt“ der Tatbegehung.
Soweit eine Tat bereits be-
endet und eine "Rettung" des
verletzten Rechtsgutes nicht
mehr möglich ist, werden die
Interessen an der Strafverfol-
gung häufig hinter dem Per-
sönlichkeitsrecht des Patien-
ten zurück treten, so dass
eine Mittei lung an die Straf-
verfolgungsbehörden hier
einen unerlaubten Bruch der
Schweigepfl icht darstel len
kann. Die Meldung beträfe
dann nämlich „nur noch“ die
Aufklärung der Tat. Steht die
Tat noch bevor und kann
durch eine Mittei lung des Arz-
tes diese noch verhindert wer-
den, kann der Arzt unter Um-
ständen im Rahmen eines
„rechtfertigenden Notstandes“
seine Schweigepfl icht
brechen.

V. Fazit

Vieles im Rahmen der
Schweigepfl icht ergibt sich für
den Arzt von selbst und ist im
Alltag einfach umzusetzen.
Aber aufgrund der tei lweise
sehr schwierigen Abgren-
zungen im Einzelfal l (mut-
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maßlicher Wil le des Ver-
storbenen, Einsichtsfähigkeit
des Minderjährigen und ins-
besondere Güterabwägung
bei Straftaten) ist dem be-
troffenen Arzt zu raten, juris-
tischen Beistand und Hilfe-
stel lung einzuholen.




